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Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekrctiirs 
vom 30. September 1~2" zur Übennitiiung des Berichts des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WJSSeDSChaft und Kultur, 

I. bekundet ihm Genugtuung darilber, daß die 0Iganisa
tion der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur die Federl'IIhrung fDr das Jahr der 'lbleranz Obernehmen 
wird; 

2. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regionalkom
missionen und anderen Orgnnisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in ihren jeweiligen Gremien zu prilfen, 
wie sie zum Erfolg des Jahres beitragen können; 

3. jorrJert alle Mitgliedstaaten auf, mit der Organisation 
der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur bei der Durchfllhrung der nationalen und interna
tionalen Programme fDr das Jahr ZJIS!III!menmarbeiten und sich 
aktiv an der DurchfIIhrung der Aktivilliten zu beteiligen, die im 
Rahmen des Jahres veranstaltet werden sollen; 

4. bittet interessierte zwischenstaatliche und nicht
staatliche Orgnnisationen, sich in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich zu bemilhen, einen entsprechenden Beitrag zu den 
Programmen fDr das Jahr und zu den diesbezllglichen An
schlußmaßnahmen zu leisten; 

5. ersucht die Otganisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WlSSeDSChaft und Kultur, zum Abschluß des Jahres 
eine Grundsatzerklärung sowie als AnschIußmaßnnhme an das 
Jahr ein Aktionsprogramm auszuarbeiten und diese der 
Generalversammlung auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung 
vorzulegen; 

6. beschlUifJt, das Ende des Jahres im Rahmen einer 
Sondergedenksitg des PIenums ihrer fiInfzigsten 'Thgung zu 
begeben und auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung die An
schlußmaßnahmen an das Jahr zu prfIfen. 
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49/214. IntematioaaIe Dekade der aut.ocldhonen BevlIIke
rungsgmppen der Welt 

Die Generalversammlung, 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta niedergeleg
ten Ziele der Vereimen Nationen darin besteht, eine interna
tionale zusammenarbeit herbeizufllhren, um internationnle 
Probleme wirtschaftlicher, sozinIer, knItureller und humanitä
rer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreibeiten fDr alJe, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

in Anerkennung des Wertes und der Vielfalt der Kulturen 
und der sozialen Otganisationsformen der autochthonen Be
vö1kerungsgruppen der Welt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/163 vom 21. Dezem
ber 1993, mit der sie die Internationale Dekade der autoch
thonen Bevö1kerungsgruppen der Welt, beginnend mit dem 
10. Dezember 1994, verkllndet bot, 

Im Bewt4Jtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Situation der autochthonen Bevölke-
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rungsgruppen unter voller Achtung ihrer unverwecbselbaren 
Eigenständigkeit und ihrer eigenen Initiativen zu verbesse.m, 

erneut erkliJmnd, daß das Ziel der Dekade darin besteht, die 
internationale Zusammenarbeit zur Lösung der Probleme zu 
verstärken, denen sich die autochthonen BevIlIkenmgsgru 
auf Gebieten wie den Menschenrechten der Umwelt, der Ent
wicklung, der Bildung und der Gesundheit gegenflberseben, 

daran erinnernd, daß ab dem ersten Jahr der Dekade jedes 
Jahr ein 'IlIg als Internationaler 'IlIg der autochthonen Bevö1ke
rungsgruppen begangen wird, 

mit Genugtuung Ober die Empfehlung der Arbeitsgruppe 
fDr nutochthone Bevö!kerungsgtuppen der Unterknmmisslon 
fDr die Verhlltung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten der Menschenrechtskommission, den interna
tionalen 'IlIg jedes Jahr am 9. August zu begehen, dem Jah
restag des ersten z,'S!III!mentretens der Arbeitsgruppe im Jahre 
1982, 

sowie mit Genugtuung Ober die Ernennung des Beigeord
neten Generalsekretärs fDr Menscbenrecfo'e zum Koordinator 
der Dekade, 

in rkr Erwligung, daß es geboten ist, im Rahmen der 
Dekade die Binrichtung eines stIindigen Forums fDr nutoch
thone Bevö1kerungsgruppen im System der Vereinten Natio
nen zu prIIfen. und daran etinnernd, da' die Menschenrechts
kommission in ihrer Resolution 1994/28 vom 4. März 199432 

die Arbeitsgruppe ersucht bot, sich vormngig mit der Möglich
keit der Einrichtung eines stlindigen Forums fDr autocbthone 
Bevö1kerungsgruppen zu befassen, 

unter Hinweis atif ihr Ersuchen an den Koordinntor, er 
möge das Aktivitätenprogramm fDr die Dekade in voller Zu
S!III!menurbeit und in engem Benehmen mit den Regierungen, 
den mstilndigen Orgnnen, der Internationalen ArbeItsorgnnisa
tion und den anderen SonderorgaPisationen sowie mit den 
Otganisationen der autochthonen Bevö1kerungsgruppen und 
den nicbtstnatlichen Otganisationen koordinieren, 

sowie unter Hinweis atif ihr Ersuchen an die Sonder
orgaPisationen, die Regionalkommissionen und die anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, mit den 
Regierungen und in Partnerschaft mit den autochthonen 
Bevö1kerungsgruppen zu prilfen, wie sie zum Erfolg der 
Dekade beitragen können, und mit Genngtunng über die 
daraufhin eingegangenen Empfehlungen, 

in rkr Erwligrmg, daß es geboten ist, die antochthonen 
Bevölkerungsgruppen bei der Planung und Durchfllhrung des 
Aktivitätenprogramms fDr die Dekade zu konsultieren und mit 
Ihnen ZJlSIIIll!IIeIlbeiten, und daß eine angemessene finan
zielle Unterstlltzung seitens der internationalen Gemeinschaft, 
so auch Untersliltzung seitens der Vereinten Nationen und der 
Sonderorgallisationen, sowie geeignete Koordinierungs- und 
K(U!1munikationsmechanismen erforderlich sind, 

unter Hinweis atif ihm Bitte an die OrgwrlsatIonen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen und andere nichtstaatliche 
Organisationen, zu erwIlgen, wie sie zum Erfolg der Dekade 
beitragen können, mit dem Ziel, ihre Vorstellungen der Ar
beitsgruppe fiIr autochthone Bevölkerungsgruppen mitzuteilen, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1992/255 des 
W"utsebafts- und SoziaIrats vom 20. Juli 1992, in dem der Rnt 
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die 0Igane und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
ersucht bat, sicherzustellen, daß die gesamte von ihnen finan
zierte oder gewiIbrte teA:hniscl:te Hilfe mit den auf autochthone 
Bev61kerungsgruppen anwendbaren internationalen Oberein
kI1nften nnd Normen vereinbar ist, und worin er Maßnahmen 
ZIIl" Förderung der Koordinienmg auf diesem Gebiet sowie der 
stilrkeJ:en Einbeziehung autochthoner Bev6Ikerungsgruppen in 
die Planung und Durcbftlhrung der sie betteffenden Projekte 
angeregt bat, 

Inder ~gung, daß dieEntwicklung der mrtochthonen 
Bevölkerungsgruppen in ihren LIIndem zum sozioökono
mischen, kulturellen und umweltbezogenen Fortschritt in uIIen 
LIIndem der Welt beitragen wird, 

In der ErwilgU1lg, daß die autochthonen Bevölkerungs
gruppen in der Lage sind beziehungsweise sein sollten, mit 
Hllfe geeigneter Mechanismen ihren eigenen Beitrag zum 
Fortschritt der Menschheit zu leisten, 

eingedenk der einschlägigen Empfehlungen der Welt
koDferenz über Menschenrechte, der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung und der Interna
tinna1en Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, 
insbesondere des Kapitels 26 der Agenda 21'" über die 
Anerkennung nnd Stlirkungder Rolle autochthoner Bevölke
rungsgruppeo nnd ihrer Gemeinschaften, 

mit Genugtuung über den Vorschlag, in Verbindung mit der 
Dekade nnd dem fDnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
1995 in Manila eine Kulturolympiade der antochtbonen 
Jugend zu veranstalten, 

entschlossen, die Wahrnehmung der Rechte der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen und die volle Entfaltung ihrer 
eigenständigen Kulturen und Gemeinschaften zu flIrdem, 

1. nimmt Kenntnis von dem vorillufigen Bericht des 
Generalsekretllts vom 28. September 1994 über ein umfassen
des Aktionsprogramm flIr die internationale Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppeo der Welf" nnd den An
hlingen zu diesem Bericht; 

2. beschließt, das in Anhang n des Berichts des Ge
neralsekretllrs enthaltene kurzfristige Aktivitlitenprogrumm flIr 
I!l9S zu verabschieden, nnd bittet die Menschenrechtsk 
ston, das kurzfristige Programm auf ihrer einnndfDnfzjgsten 
'IlIgung zu behandeln, um es gegebenenfalls anzupassen oder 
zu ergiinzen; 

3. bittm die Regierungen, dem General8ekretlir bis Ende 
August I!l9S scbriftliche Stellungnahmen zu dem vorlilufigen 
Bericht nnd seinen AnhlIngen vorzulegen, zwecks BrsteIlung 
eines endgOltigen umfassenden Aktionsprogramms flIr die 
Dekade, das der GeneraIsekretII der Generalversammlung auf 
ihrer fDnfzigsten Thgung vorlegen soll; 

4. beschlleJJt, daß die Dekade zur Verwirklichung ihrer 
Ziele einen operativen Schwe:rpunkt haben wird nnd daß sie 
unter dem Motto "Autochthone Bevölkerungsgruppen: Part
nerschaft in der Aktion" stehen wird; 

S. legt der Menschenrechtskommission nahe, den in der 
Anlage zu Resolution 199414S der Unter!commission flIr die 
Verhütung von Diskriminierung nnd den Schutz von Min-
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derheiten vom 26. August 1994 enthaltenen Entwurf der Erklä
rung der Vereinten Nationen lIber die Rechte der antochtbonen 
Bev61kerungsgruppen143 unter Mitwirkung von Vwllelem der 
antochthnnen Bev6lkerungsgruPpen auf der Grundlage der von 
der Kommission fesIzulegenden geeigneten Verfahren und im 
Einklang mit diesen zu priIfen, damit die Generalversammlung 
den Entwurf einer Erklärung im Laufe der Dekade ver
abschieden kann; 

6. erkennt an, wie wichtig es ist, daß im Laufe der 
Dekade die Einrichtung eines stilndigen Forums flIr autoch
thone Bevölkerungsgruppeo im Rahmen der Vereinten 
Nationen gepriIft wird, wie in der Erklärung nnd dem Aktions
programm von Wien! empfohlen, die von der Weltkonferenz 
lIber Menschenrechte am 25. Juni 1993 in Wien verabschiedet 
wurden, nnd ersucht die Menschenrechtskommission, dies
bez!lgliche Empfehlungen abzugeben; 

7. erkennt aqf1eniem an, wie wichtig es, daß die mensch
liche und institutionelle Kapazitllt der autochthonen Bevölke
rungsgruppeo gestlIrkt wird, damit sie eigene Lösungen flIr 
ihre Problwne erarbeiten können, nnd wnpfieh1t zu diesem 
Zweck der Universitllt der Vereinten Nationen, zu erwägen, in 
jeder Region eine oder mehrere Hochschnien finanziell zu 
unterstiItzen, die die Funktion von Zentren flIr wissenschaft:li
ehe Spitzenleistungen nnd flIr die Verbreitung von Fachwissen 
llbernebmen sollen, und bittet die MenscbeurecMskommission, 
geeignete Millel zur Umsetzung dieser Empfehlung zn be
nennen; 

8. beschließt, daß der Internationale Thg der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen wllhrend der Dekade jedes Jaht 
am 9. August begangen wird, ersucht den Generalsekretlir, die 
Begehung dieses Thges im Rahmen der ZIIl" VerfI!gung stehen
den Hanshaltsmittel zu unterstiItzen, und legt den Regierungen 
nahe, diesen Thg auf nationaler Ebene zn begehen; 

9. danJctder Gutwillens-Bo1schafterin Rigobetta Menchd 
Thm flIr die von ihr ge1eistete Arbeit nnd verleiht ihrer Hoff
nung Ausdruck, daß sie bei der Förderung der Dekade auch 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird; 

10. empfiehlt, der vermehrten und effektiveren Mit
wirkung der autochthonen Bevölkerungsgruppeo an der 
Planung nnd DurchfIIhrung der Aktivitllten flIr die Dekade 
besondere Aufmerlcsamkeit zu schenken, so auch dadurch, daß 
die Zuständigen Organe und Sonderorganisatinnen der Ver
einten Nationen im Einklang mit Artike1 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, im Rahmen der verfiIgbaren Mittel nnd im 
Benehmen mit den Regierungen auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene gegebenenfalls autochthone Staats
angeh6rige von Mitgliedstaaten als Bedienstete einstellen; 

11. empfiehlt zu diesem Zweck. unmittelbar vor der 
dreizehnten Thgung der Arbeitsgruppe flIr autochthone 
Bev6lkerungsgruppeo eine im Rahmen der vorhandenen 
Hanshaltsmillel zu finanzierende zweite Fachtagung über die 
Planung der Dekade einzuberufen, nnd fordert die Regierun
gen, die Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganlsa
tinnen und insbesondere die Organisationen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen nachdrflck\ich auf, im Einklang mit den 
vereinbarten Verfahren aktiv an dieser Thgung mitzuwirken; 

12. besch~t, sich auf einer spllteten Thgung mit der 
Einberufung von Thgungen zu befassen, die im Laufe der 



Dekade in entsprechenden Abständen zur Planung und 18. bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die 
ÖbeIprilfung abgehalten werden sollen, und fordert die operativen Programme und die Sonderorganisationen der 
Regierungen, die Otganeder Vereinten Nationen, die Sonder- Vereinten Nationen, im Einklang mit den bestehenden Verfab
organisationen und insbesondere die Organisationen der ren ihrer Leitungsglel11ien 
autochthonen BevöIkerungsgruppen auf, an diesen ThgIlngen 
aktiv mitzuwirken: a) im Rahmen ihres jeweiligen ZustlIndigkeitsbereichs 

der Verbesserung der Lebensbedingungen der autochthonen 
13. empfiehlt, der Generalsekretär möge Bevölketungspuppen höhere Prioritlit einzQräwnen und mehr 
a) im ersten Quarta\ 1995 den Freiwilligen Fonds flIr die Mittel daflIr bereitzustellen, unter besonderer BerilcJ<siclrti-

Dekade einrichten und diesen Fonds in die jedes Jahr am gung der Bedilrfnisse der in den EntwickiungsUlndem leben-
Amtssitz der Vereinten Nationen abgehaltene Beitragsank1in- den autochthonen Bevö1ketungsgruppen, namentlich indem sie 
digungskonferenz flIr Entwick1ungsaktivitäten aufnebmen: gezielte Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele der 

Dekade erstellen: 
b) die Vertreter der Vereinten Nationen in LIIndem mit 

autochthonen Bevölkerungsgruppen ersuchen, sich auf 
geeignetem Weg flIr eine verstiirkte Mitwirkung der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen an der Planung und Durch
filhrung der sie betreffenden Projekte einzusetzen: 

c) den in Betracht kommenden Konferenzen der Ver
einten Nationen, die im Laufe der Dekade einberufen werden, 
eindringlich nabelegen, soweit wie möglich und nach Bedarf 
den wirksamen Beitrag der Auffassungen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen ZU filrdem und zu erleichtern; 

d) sicherstellen, daß Informationen aber die Programm
aktivitäten flIr die Dekade und aber die Möglichkeiten der 
autochthonen Bev6lkerongsgtuppen zur Mitwirkung an diesen 
Aktivitäten in allen Ländern und nach Möglichkeit in den 
autochthonen Sprachen verbreitet werden, wobei dies aus den 
vorhandenen Hausbaltsmitteln zu finanzieren ist; 

e) der Generalversammlung auf ihrer f1Infzigsten Thgung 
aber die Fortschritte berichten, die auf nationaler, regionaler 
und interuationaler Ebene bei der Erreichung dieser Ziele 
gemacht wurden: 

14. ersucht den Hohen Kwnmissar der Vereinten Nationen 
fiJr Menschenrechte, bei der Wabrnabmung seiner Aufgaben 
den besonderen Anliegen der autochthonen Bevölkerungs
grnppen und den Zielen der Dekade Rechnung zu tragen; 

15. ersucht den Beigeordneten Generalsekretär flIr Men
schenrechte, eingedenk des Beitrags, den die autochthonen Be
vö\kerungsgtuppen 1eisten können, innerhalb des Sekretariats
Zentrums flIr Menschenrechte eine Gruppe einzurichten, deren 
Aufgabe darin besteht, die die autochthonen Bevö1kerungs
gruppen belIeffenden Aktivitäten des ZenIrums zu unterstlltzen 
und insbesondere Aktivitäten fiJr die Dekade ZU planen zu 
koordinieren und durcbzufllbren: ' 

16. bittet den Beigeordneten Generalsekretiir flIr Men
schenrechte, die Ernennung eines Beauftragten flIr Spenden
aktionen in Erwägung zu ziehen, der neue F'manzierungs
quellen fiJr die Dekade erschließen könnte: 

17. ersucht den Verwaltungsausschuß flIr Koordinierung, 
im Rahmen seines interlIistitutionellen Prozesses Konsultatio
nen aber die Dekade zu flIhren und flIr eine entsprechende 
Koordinierung zu sorgen, mit dem Ziel, dem Koordinator der 
Dekade bei der ErfiII1ung seiner Aufgabe behilflich zu sein, 
und der Generalversammlung in jedem Jahr der Dekade aber 
die Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen im Zusam
menbang mit der Dekade Bericht zu erstatten; 

b) auf geeignetem Weg und in Zusammenarbeit mit den 
autochthonen Bevölkerungsgrnppen Sondcrprojekte zur 
SIlirkung ihrer Initiativen auf Oemeinwesenebene einzuIeiten 
und den Austausch von Informationen und Fachwissen 
zwischen den autochthonen BevölkerungsllluPpen und anderen 
in Frage kommenden Sachverständigen zu er\eichteru; 

c) An1aufstellen flIr die Koordinierung der im Rahmen 
der Dekade durchgeflthrten Aktivitäten mit dem Zentrum flIr 
Menschenrechte zu benennen; 

19. legt den Regierungen nahe, die Dekade .zu unter
stI1tzen, indem sie 

a) Beitrllge an den 'Il:eubandfonds der Vereinten Natio
nen flIr die Dekade entrichten; 

b) im Benebmen mit den autochthonen BevöIkerungs
. gruppen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im Zu
sammenhang mit der Dekade ausarbeiten; 

c) sich im Benehmen mit den autochthonen Bevö1ke
rungsgruppen bemühen, den autochthonen Bevö\kerungs
gtuppen mehr Verantwortung flIr ihre eigenen Angelegen
heiten zu geben und ihnen bei Entscheidungen aber die sie 
belIeiJenden Angelegenheiten ein wirksames Mitspracherecht 
einzuräumen; 

d) Nationalkomitees oder andere Mechanismen schaffen, 
an denen autochthone Bevö1ketungsgruppen beteiligt sind, um 
sicherznsteIlen, daß die Ziele und Aktivitäten der Dekade auf 
der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den autochthonen 
Bevölkerungsllluppen geplant und durchgefllhrt werden; 

20. legt den Regierungen außerdem nahe, zur UnterstIJt. 
zung der Btreichung der Ziele der Dekade die Möglichkeit zu 
erwägen, nach Bedarf Beitrfige an den Fonds flIr die Bntwick
Inng der autochthonen Bevölkerungsgruppen Lateinamerikns 
und der Karibik zu entrichten; 

21. appelliert an die Regierungen sowie die zwischen
staatlichen und nic1JtstaatHchen OtganisaIionen, die Dekade zu 
unterstl1tzen, indem sie In Zusammenarbeit mit den autoch
. thonen BevöIkerungsgruppen Mittel flIr Aktivitäten zur 
Verwirldichung der Ziele der Dekade benennen; 

22. beschlUißt, den Punkt ·Akti~itätenprogramm der Inter
nationalen Dekade der autochthonen Bevö\kerungsllluppen der 
Welt" in die vorillufige 'llIgesordnung ihrer fOnfzigsten 'Ill
gung A"!zunehmen 
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